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BBrreennnnssttooffffbbeeiihhiillffee  ffüürr    

BBüürrggeerrggeelldd--BBeezziieehheerr    

iinn  ddeerr  HHeeiizzppeerriiooddee  22002255//  22002266  
 
Die Höhe der Brennstoffbeihilfen für die Heizperiode 
2025/ 2026 wurde entsprechend der Preis- und KIima-
entwicklung überprüft. Folgende Richtwerte sind für 
den Zeitraum vom 01. Oktober 2025 bis 30. April 2026 
vorgesehen: 

 

So genannte minderbemittelte Personen (d. h. keine 
Bezieher von laufenden Leistungen nach dem SGB II) 
können ebenfalls einen Anspruch auf Brennstoffbeihil-
fe haben. Um diesen Anspruch überprüfen zu können, 
ist die Vorlage eines Erstantrages erforderlich. 
 

In den Anträgen auf Brennstoffbeihilfe ist unbedingt 
anzugeben, mit welchem Brennstoff (Öl, Gas, Holz/ 
Kohle) die Wohnung hauptsächlich beheizt wird. 
 

Empfänger von laufenden Leistungen nach dem SGB 
II können formlos, beim Landratsamt Biberach, Job-
center, einen Antrag auf einmalige Brennstoffbeihilfe 
stellen.  

 
 
 

ÖÖffffeennttlliicchhee  SSiittzzuunngg  ddeess    

OOrrttsscchhaaffttssrraatteess  OObbeerreesssseennddoorrff  
 
am Mittwoch, den 15. Oktober 2025, um 19:30 Uhr 
im Bürgerstüble des Dorfgemeinschaftshauses 
Oberessendorf 
 

Tagesordnung: 
 

1. Bürgerfragen und Anliegen 
2. Bekanntgaben 
3. Aktualisierung der Orts- bzw. Gewerbewegweiser 
4. Verschiedenes 
 

Die Einwohnerschaft ist hierzu herzlich eingeladen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Christine Sonntag 
Ortsvorsteherin 
 
 

DDeeffiibbrriillllaattoorr  iimm  AAuußßeennbbeerreeiicchh  
 

In Oberessendorf ist der Defibrillator vom Innenraum 
des Dorfgemeinschaftshauses nach außen verlegt 
worden. 
Er befindet sich ab sofort beim Hintereingang des 
DGH am Geräteschuppen und ist nun bei Notfällen 
jederzeit für jeden frei zugänglich. 
 

   

Bei Heizungen  
mit  

Öl Gas 
Holz/ 
Kohle 

Haushalt mit  
1 Person 

890 € 996 € 794 € 

Haushalt mit  
2 Personen 

1.187 € 1.329 € 1.059 € 

Haushalt mit  
3 Personen 

1.483 € 1.661 € 1.324 € 

Haushalt mit  
4 Personen 

1.780 € 1.993 € 1.589 € 

Haushalt mit  
5 Personen 

2.076 € 2.325 € 1.854 € 

für jede weitere  
Person 

+ 297 € + 332 € + 265 € 

 

 
 

AAKKTTUUEELLLLEESS  aauuss  ddeemm  RRaatthhaauuss  
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Änderung 
der Benutzungsordnung 

für die Zehntscheuer der Gemeinde  
Eberhardzell vom 06.10.2025 

 
§ 1 

Die Benutzungsverordnung vom 29.01.2024 wird 
wie folgt geändert.  
Die Änderungen sind in den Textauszügen fett kursiv 
hervorgehoben. 
 
§ 1 Zweckbestimmung  
 – Erläuterung des Begriffes Gemeindebezug: 

§ 1 Abs. 2 erhält folgende Neufassung: 
(2)  In der Zehntscheuer dürfen aufgrund bau-

rechtlicher Vorschriften je Kalenderjahr zu-
sammen höchstens 10 Veranstaltungen 
stattfinden, die über 22:00 Uhr hinausgehen. 
Nach 22:00 Uhr dürfen in der Zehntscheuer 
nur solche Veranstaltungen durchgeführt 
werden, bei denen der Gemeindebezug 
(Haupt- oder Nebenwohnsitz, Arbeitsplatz 
oder Ehrenamtliche Tätigkeit in der Ge-
meinde, Mitglied in einem Verein der Ge-
meinde, Hauptwohnsitz von Familienan-
gehörigen in der Gemeinde zum Zeitpunkt 
der Anmeldung der Veranstaltung) oder 
der Vereinscharakter im Vordergrund steht. 
Discoveranstaltungen oder ähnliches sind 
nicht zulässig. 

 
§ 2 Überlassung der öffentlichen Einrichtung 
 - Abs. 5 Ersatz des Begriffes Veranstaltungsräu-

me durch Seminarräume und Abs. 10 Ersatz des 
Begriffes Hausmeister durch Beauftragten.  

 § 2 Abs. 5 und 10 erhält folgende Neufassung: 
(5) Die Benutzung der Seminarräume gilt all-

gemein als erlaubt für den Übungstrieb der 
örtlichen Vereine im Rahmen des Bele-
gungsplanes. 

(10) Für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Veranstaltung oder Benutzung ist der Ge-
meinde vom örtlichen Verein bzw. Nut-
zungsberechtigten ein Verantwortlicher na-
mentlich zu benennen, der während der 
Dauer der Benutzung anwesend und für die 
Einhaltung der Benutzungsordnung verant-
wortlich ist. 

 Sofern die Benutzung nicht durch den Be-
auftragten der Gemeinde betreut wird, ob-
liegt diesem das Öffnen und Schließen der 
benutzten Räume und Nebenräume, einge-
schlossen die Außentüren.  

 
 Er ist weiter dafür verantwortlich, dass nach 

der Benutzung alle Geräte ordnungsgemäß 
aufgeräumt, d.h. Kleingeräte in die entspre-
chenden Schränke, Großgeräte an die dafür 
bestimmten Abstellflächen gebracht, die 
Fenster und Lüftungsflügel geschlossen und 
die Beleuchtungen ausgeschaltet werden. 

 Der Veranstalter hat dem zuständigen Verein 
vor der Veranstaltung einen Verantwortlichen 
zu benennen.  

 
§ 3 Benutzung Geräte und Einrichtungen  
 - Neuer Abs. 4  
 § 3 Abs. 4: 

(4) Das Betreiben von mitgebrachten Kü-
chen- oder Kochgeräten (z. B. Fritteuse) 
zur Essenszubereitung und Essensaufbe-
reitung ist innerhalb der Zehntscheuer 
nicht erlaubt, da keine geeignete Abluft-
haube mit Fettfilter vorhanden ist. 

 
§ 5  Besondere Bestimmungen für Veranstaltun-

gen mit Schank- und Speisewirtschaft 
- Abs. 6 Ersatz des Begriffes Hausmeister durch 

Beauftragten.  
- und Abs. 7 erhält eine Neufassung: 
Die Absätze 6 und 7 erhalten folgende Neu-
fassung: 
(6) Nach Beendigung einer Veranstaltung sind 

die benutzten Räume der Zehntscheuer be-
senrein und in dem Zustand aufgeräumt so 
zu hinterlassen, wie sie zum Nutzungsbeginn 
angetroffen wurden. Die Endreinigung selbst 
erfolgt durch die von der Gemeinde beauf-
tragten Reinigungskräfte. Das benutzte In-
ventar ist ordentlich gereinigt und aufge-
räumt zu übergeben. Die Kontrolle des Kü-
cheninventars erfolgt durch einen Beauf-
tragten der Gemeinde. 

(7) Abfall und Wertstoffe sind vom örtlichen 
Verein bzw. Nutzungsberechtigten mitzu-
nehmen.  

 
§ 6 Besondere Bestimmungen für sportliche Akti-

vitäten der örtlichen Vereine  
- Abs. 2 Ersatz Text „beim Bürgerbüro des Rat-

hauses“ durch „bei der zuständigen Person für 
die Vermietung der Zehntscheuer“ 

 Abs. 2 erhält folgende Neufassung: 
(2) Beim Übungsbetrieb muss ein verantwort-

licher Leiter anwesend sein. Die Vereine ha-
ben ihre verantwortlichen Übungsleiter und 
deren Stellvertreter namentlich der Gemein-
de zu benennen. 

 Sofern ihm kein Schlüssel für dauernd über-
lassen worden ist, hat er ihn bei der zustän-
digen Person für die Vermietung der 
Zehntscheuer abzuholen und nach dem 
Schließen des Gebäudes diesem unverzüg-
lich wieder abzuliefern oder dem verantwort-
lichen Leiter der nachfolgenden Gruppe zu 
übergeben.  

 

 
 

ÖÖffffeennttlliicchhee  BBeekkaannnnttmmaacchhuunnggeenn  
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 Nach Beendigung des Übungsbetriebes sind 

die Lichter zu löschen und die Fenster zu 
schließen. Die nach dem Belegungsplan zu-
letzt verantwortlichen Übungsleiter haben 
das Gebäude abzuschließen. 

 
§ 7 Haftung  

– Abs. 2 Satz 4: Streichen Textteil „den örtlichen 
Verein und“ 

– Abs. 2 Satz 5 neu. 
 Abs. 2 erhält folgende Neufassung: 

(2) Der verantwortliche örtliche Verein bzw. Nut-
zungsberechtigte stellt die Gemeinde von 
etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner Be-
diensteten, Mitglieder oder Beauftragten, des 
Veranstalters, der Besucher seiner Veran-
staltungen oder sonstiger Dritter für Schäden 
frei, die im Zusammenhang mit der Benut-
zung der überlassenen Räume und Geräte 
und der Zugänge zu den Räumen und Anla-
gen stehen.  

Er verzichtet seinerseits auf eigene Haft-
pflichtansprüche gegen die Gemeinde und 
für den Fall der eigenen Inanspruchnahme 
auf die Geltendmachung von Regressan-
sprüchen gegen die Gemeinde, deren Be-
dienstete und/ oder Beauftragte. 

 Der verantwortliche örtliche Verein bzw. Nut-
zungsberechtigte hat vor Genehmigung der 
Benutzung nachzuweisen, dass eine ausrei-
chende Haftpflichtversicherung besteht, 
durch welche auch die Freistellungsansprü-
che gedeckt werden. 

 Die Nutzungsberechtigten haben die Ge-
meinde von allen Haftungsansprüchen, die 
aus der Benutzung der Zehntscheuer ent-
stehen, freizustellen, soweit gesetzlich zu-
lässig. 

 Der Mieter kann über die Gemeinde eine 
subsidiäre Veranstalterhaftpflicht ein-
schließlich Mietsachschäden pro Veran-
staltung abschließen. Eine entsprechende 
Pauschale in Höhe der tatsächlich anfal-
lenden Versicherungskosten wird an den 
Nutzungsberechtigten weiterberechnet. 
Der Selbstbehalt beträgt dabei 500 €, der 
im Schadensfall vom Nutzungsberechtig-
ten an die Gemeinde zu erstatten ist. In 
die Versicherungsinhalte wird auf 
Wunsch Einsicht gewährt. 

 
 

§ 2 Inkrafttreten 
Die Änderungen der Benutzungsordnung treten am 
01.01.2027 in Kraft. 
 
 
Eberhardzell, 07.10.2025 
gez. 
Guntram Grabherr 
Bürgermeister 

 
Anlage Nr. 1 

zur Benutzungsordnung für die Zehntscheuer  
der Gemeinde Eberhardzell 

 
Änderung 

der Entgeltordnung 
für die Überlassung der gemeindlichen Räume 

in der Zehntscheuer 
vom 06.10.2025 

 
§ 1 

Die Entgeltordnung vom 29.01.2024 wird wie folgt 
geändert.   
Die Änderungen sind in den Textauszügen fett kursiv 
hervorgehoben. 
 
§ 2  Befreiung und Ermäßigung  

- Streichung der bisherigen Absätze 1 und 3 
 § 2 erhält folgende Neufassung: 

(1) Alle örtlichen Vereine, denen die Gemein-
nützigkeit nach der Gemeinnützigkeitsver-
ordnung und der Abgabenordnung zuerkannt 
ist, können die Einrichtungen zu einem um 
50 Prozent ermäßigten Benutzungsentgelt 
bei eigenen Veranstaltungen in Anspruch 
nehmen.  

(2) Ausgenommen von der Ermäßigung nach 
Abs. 1 sind Sportnutzungen.  

 
§ 4  Entstehung der Fälligkeit  

- Abs. 2 Streichung Textteil „für Veranstaltungen“ 
- Bisher Abs. 3 Ermäßigung Benutzungsentgelt 

für Veranstaltungen mit unter 100 Personen    
wird ersatzlos gestrichen.  

- Nummerierung der Absätze wird angepasst. 
 § 4 erhält folgende Neufassung: 

(1) Der Anspruch auf das Benutzungsentgelt 
entsteht mit der Zusage/Erteilung der Er-
laubnis auf Benutzung, ansonsten, wenn die 
Benutzung allgemein als erlaubt gilt, vgl. § 2 
Abs. 5 der Benutzungsordnung, mit der Be-
nutzung der Einrichtung. 

(2) Das Benutzungsentgelt wird innerhalb von 
zwei Wochen nach Rechnungsstellung zur 
Zahlung fällig. 

(3)  Mit der verbindlichen Erlaubnis zur Nutzung 
der Räumlichkeiten kann eine angemessene 
Kaution für eventuelle Schadensersatzan-
sprüche verlangt werden. 

(4) Tritt der Veranstalter mindestens vier Wo-
chen vor der Veranstaltung von der Bele-
gung zurück, wird kein Entgelt erhoben. Bei 
einem späteren Rücktritt kann ein Bereitstel-
lungsentgelt in Höhe von 50 Prozent des 
Benutzungsentgelts erhoben werden.  

 
§ 5  Benutzungsentgelte 

- Abs. 1: Anlage 1 Benutzungsentgelte wird ak-
tualisiert, siehe nachstehende Tabelle  

(1) Die Höhe der Benutzungsentgelte der öffent-
lichen Einrichtung ist in Anlage 1 dieser Ent-
geltordnung geregelt. 
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§ 6  Sonstige Regelungen 

- Abs. 1 Streichung Wort „Präsentationstechnik“ 
 § 6 Abs. 1 erhält folgende Neufassung: 

(1) In den Benutzungsentgelten sind die Raum-
miete, die Bestuhlung, Lautsprecheranlage, 
die Reinigung, der Hausmeister, die Ener-
giekosten sowie die Kosten für Wasser-
/Abwasser pauschaliert enthalten.   

 
§ 2 Inkrafttreten 

Die Änderungen der Entgeltordnung treten am 
01.01.2027 in Kraft. 
 
 

Eberhardzell, 07.10.2025 
gez. 
Guntram Grabherr 
Bürgermeister 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Anlage 1 - Ermäßigung Benutzungsentgelt für Veranstaltungen mit unter 100 Personen wird ersatzlos gestrichen. 

Benutzungsentgelte für Veranstaltungen  
jeweils inkl. der aktuell gültigen MwSt. 

 Entgelt in Euro 

1. Entgelt Saal (ca. 260 m²) inkl. Nebenkosten 

• bis 4 Stunden bis 22:00 Uhr  
 (Kulturelle Veranstaltungen und Vorträge) 

• bis 6 Stunden bis 22:00 Uhr 

• über 6 Stunden bis 22:00 Uhr 

• nach 22:00 Uhr  

 
200,00     (bisher 150,00) 

 
400,00     (bisher 300,00) 
600,00     (bisher 500,00) 
900,00     (bisher 800,00) 

 2. Entgelt Seminarräume  
inkl. Nebenkosten und Teeküche 

• Seminarraum 3 (ca. 126 m²) im OG:  
- bis 6 Stunden  
- über 6 Stunden  

• Seminarraum 1 (ca. 41 m²) im OG und 
Seminarraum 2 (ca. 34 m²) im OG: 

- bis 6 Stunden 
- über 6 Stunden 

 
 
 

150,00 
210,00 

 
 

120,00 
160,00 

3. Küche inkl. Nebenkosten 
Pauschale 

- Große Küche EG 

 
 

100,00 

4. Galerie inkl. Nebenkosten 50,00 

5. Kapelle inkl. Nebenkosten 80,00 

6. Rathausinnenhof  
inkl. Nebenkosten, Lounge Bestuhlung (max. 16 
Sitzplätze), 9 Stehtische, Sonnenschirm 

 
60,00 

7.  Sonstiges 

• Reinigung pro angefangene Stunde 

• Hausmeister pro angefangene Stunde  

 
40,00 
40,00 

 

Benutzungsentgelte für Sportnutzungen durch ortsansässige Vereine 
(jeweils inkl. der aktuell gültigen MwSt.) 

 Entgelt in Euro 

8. Entgelt je 60 min. inkl. Nebenkosten 
- Seminarraum 3  
- Seminarräume 1 und 2 

 
5,00 
4,50 

 
 

Hinweise:  
- Im oben angegebenen Entgelt ist der Hausmeister und die Endreinigung für jeweils max. 4 Std. (bisher 2 Std.) 

enthalten. Geht der Reinigungsaufwand darüber hinaus wird der Stundensatz nach Ziff. 7 der obigen Entgelt-
tabelle veranschlagt.  

- Geschirr, Besteck und Gläser sind in der Raummiete inbegriffen, und werden nach Absprache kostenlos 
zur Verfügung gestellt. 

- Haftpflichtversicherung für den Veranstalter: Einen Hinweis hierzu finden Sie unter § 7 Haftung, Abs. 2. 
- Technik für Veranstaltungen kann gegen ein Entgelt (separate Preisliste) bereitgestellt werden. 
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Einziehungsabsicht  
gemäß § 7 des Straßengesetzes Baden-Württemberg (StrG) 
Einziehung des Feldweges Flst. 229, Dietenwengen, Gemarkung Eberhardzell 
 

Der Gemeinderat Eberhardzell hat in seiner öffentlichen Sitzung am 06.10.2025 die Einziehungsabsicht, gemäß § 7 
Abs. 1 Straßengesetz Baden-Württemberg (StrG), für den Feldweg Flst. 229, Dietenwengen, Gemarkung Eberhard-
zell, beschlossen, nachdem der Feldweg für den Verkehr entbehrlich ist.  
Das betroffene Grundstück ist auf nachstehendem Lageplan (maßstablos) mit schwarzer Bandierung gekennzeich-
net.  
 

Die Einziehungsabsicht wird hiermit gemäß § 7 Abs. 3 StrG öffentlich bekannt gegeben. 
 

Der Lageplan mit der Darstellung der einzuziehenden Straßenfläche kann ab Veröffentlichung bei der Zweigstelle des 
Rathaus Eberhardzell, Zehntscheuer (Hauptamt) – während der Bauphase Fenstersanierung Rathaus, voraussicht-
lich bis Ende 2025 -, Burgstraße 4, 88436 Eberhardzell, 1. OG, Zi. Nr. 2 und nach der Bauphase im Rathaus Eber-
hardzell, Burgstr. 2, 88436 Eberhardzell, EG, Zi. Nr. 1, während der allgemeinen Öffnungszeiten für die Dauer von 
drei Monaten eingesehen und über den Inhalt kann Auskunft verlangt werden  
 

Einwendungen gegen die beabsichtigte Einziehung können innerhalb von drei Monaten nach dieser Bekannt-
machung an vorbenannte Stelle gerichtet werden. Die Einziehung kann frühestens drei Monate nach der Bekannt-
machung der Einziehungsabsicht durchgeführt werden. 
 

 
 
Eberhardzell, 07.10.2025 
gez. 
Guntram Grabherr 
Bürgermeister 
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KKuurrzzbbeerriicchhtt  aauuss  ddeerr  SSiittzzuunngg  ddeess  

GGeemmeeiinnddeerraatteess  vvoomm  0066..1100..22002255    
 

 
1. Bürgerfragen und Anliegen 

Es wurden keine Anfragen gestellt. 
 

2. Bekanntgabe der nichtöffentlich gefassten 
Beschlüsse der letzten Gemeinderatssitzung 
vom 15.09.2025 
Frau Haug gab folgenden Beschluss bekannt: 
Neuverpachtung landwirtschaftliches Gemeinde-
grundstück Flst. 262/9, Einöde Heinrichsburg, 
Gemarkung Eberhardzell. 
Die Verpachtung erfolgt zunächst befristet für das 
Pachtjahr 01.11.2025 bis 31.10.2026, jedoch mit 
der Option der jährlichen Verlängerung. 

 
3. Bekanntgaben 

Der Vorsitzende gab folgendes bekannt: 
 

Betriebsausflug der Gemeindemitarbeiter 

Am 26.09.2025 fand der Betriebsausflug der Ge-
meindemitarbeiter statt. Es war ein schöner Tag 
mit besonderen Eindrücken in Augsburg. Herr 
Bürgermeister Grabherr bedankte sich bei allen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie Ort-
schafts- und Gemeinderäten, die sich Zeit ge-
nommen und das Angebot angenommen haben. 
Ebenso dankte er Frau Döbele für das gute  
Essen und dem Team der Dorfgemeinschaft 
Oberessendorf für die gute Bewirtung. 
 

Bürgerbrief des Gemeindetags 

Bürgermeister Grabherr bat den Bürgerbrief von 
Steffen Jäger, Präsident des Gemeindetags, auf-
merksam zu lesen. Auch wenn es aktuell in der 
Gemeinde Eberhardzell noch nicht so zu spüren 
ist, auch die Gemeinde Eberhardzell muss spa-
ren. 

 
4. Baugesuche 

 

4.1 Bauvoranfrage: Errichtung einer Grillkota und 
Anbau an bestehende Garage und Befreiun-
gen vom Bebauungsplan 
Baugrundstück: Flst. 183/66, Schubertstraße 
8, Gemarkung Eberhardzell, BPlan: Elster II 
Der Gemeinderat lehnte das Einvernehmen we-
gen unzureichender Unterlagen und noch fehlen-
der Befreiungsanträge ab. Nach Vorlage der voll-
ständigen Entscheidungsunterlagen soll zu einem 
späteren Zeitpunkt neu entschieden werden.  

 
 
 
 
 

4.2 Bauvorhaben: Einbau 1-Zimmer Apartment im 
Untergeschoss in bestehendem Mehrfamilien-
haus, Befreiung von maximaler Anzahl Woh-
nungen im Gebäude 
Baugrundstück: Flst. 192/7, Meßmerweg 20, 
Gemarkung Mühlhausen, BPlan: Meßmerweg-
West 
Der Gemeinderat stimmte der Befreiung von der 
maximalen Anzahl der Wohnungen zu. Der 
Grundstückseigentümer muss sein Gebäude 
selbst gegen Hochwasser schützen. Sollte die ak-
tuell vorhandene Löschwassermenge für das 
Mehrfamilienhaus mit künftig sieben Wohneinhei-
ten nicht ausreichend sein, so muss der Bauherr 
die zusätzlich benötigte Menge auf eigene Kosten 
bereitstellen. 

 

4.3 Bauvoranfrage: Errichtung eines Maschinen-
schuppens 
 Baugrundstück: Flst. 234/1, Zellertalstraße, 
Gemarkung Füramoos 
Der Standort für das Bauvorhaben wurde vorab 
mit dem Kreisbauamt abgestimmt. Der Ort-
schaftsrat hatte keine Einwände. Der Gemeinde-
rat stimmte dem Bauvorhaben auf Grundlage des 
§ 35 Abs. 2 BauGB, Außenbereich, zu. Der vor-
handene Kanal darf nicht überbaut werden, die 
Zufahrt muss über eine Baulast oder einen 
Grundbucheintrag gesichert werden. Sollte die 
aktuell vorhandene Löschwassermenge nicht 
ausreichen, so muss der Bauherr die zusätzlich 
benötigte Menge auf eigene Kosten bereitstellen. 
Sollten neue Anschlüsse an Wasser und Abwas-
ser erforderlich werden, muss der Bauherr diese 
in Abstimmung mit der Gemeinde fachgerecht 
und auf eigene Kosten herstellen lassen. Die Pri-
vatanschlüsse / Leitungsrechte müssen über Bau-
lasten oder Grundbucheinträge ebenfalls gesi-
chert werden. 

 

4.4 Bauvorhaben: Abbruch bestehendes Gebäude 
und Neubau einer Doppelgarage 
Baugrundstück: Flst. 42, Felsenweg 2, Gemar-
kung Füramoos 
Das Vorhaben musste neu eingereicht werden, 
nach dem die Verlängerung der bereits erteilten 
Baugenehmigung versäumt wurde. Zum gleichen 
Vorhaben wurde bereits am 20.05.2019 das ge-
meindliche Einvernehmen hergestellt. 
Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben auf 
Grundlage des § 34 BauGB zu. Der Ortschaftsrat 
hatte keine Einwände. Das Bauvorhaben fügt sich 
in die Umgebungsbebauung ein, die vorhandene 
Löschwassermenge müsste ausreichend sein, die 
Zufahrt ist gesichert.  

 

 
 

AAKKTTUUEELLLLEESS  aauuss  ddeemm  RRaatthhaauuss  
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5. Änderung der Benutzungsordnung für die 

Zehntscheuer der Gemeinde Eberhardzell vom 
29.01.2024 – organisatorische Anpassungen 
und Entgelterhöhung 
Im Betriebsablauf haben sich notwendige Anpas-
sungen (insb. Organisation, Haftpflicht und Ent-
gelte) ergeben.  
Der Gemeinderat stimmte den vorgeschlagenen 
Änderungen der Benutzungsordnung für die 
Zehntscheuer zu. Die Änderung der Benutzungs-
ordnung und Entgeltordnung wird in diesem Mit-
teilungsblatt öffentlich bekanntgemacht. 

 
6. Nahwärme Oberessendorf GmbH & Co. KG 

Vertragserweiterung um den Abschnitt  
Oberessendorf – Heberhaus 
Der Nahwärmeversorger Oberessendorf GmbH & 
Co. KG plant eine Erweiterung seines Versor-
gungsnetzes in Richtung Oberessendorf – He-
berhaus. Der Versorger hatte seine Planungen in 
der Ortschaftsratssitzung am 09.07.2025 dem 
Ortschaftsrat Oberessendorf (öffentliche Sitzung 
am 09.07.2025) vorgestellt. Der Vollständigkeit 
halber soll diese Netzerweiterung als Nachtrag 
Nr. 1 „Anschluss Heberhaus“ in die bestehende 
Vereinbarung mit dem ersten Nachtrag zum Ge-
stattungsvertrag vom 19.04./ 26.04.2024 aufge-
nommen werden. Alle übrigen Bestimmungen gel-
ten unverändert weiter. 
Der Gemeinderat stimmte der Empfehlung des 
Ortschaftsrates Oberessendorf zur Weiterentwick-
lung des Wärmenetzes zu und beauftragte die 
Verwaltung, die entsprechende Ergänzung / den 
Nachtrag Nr. 1 „Anschluss Heberhaus“ zum 
Hauptvertrag anzufertigen. 

 
7. Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung 

 Zur langfristigen Finanzierung der Investitionen im 
Eigenbetrieb Wasserversorgung ist die Aufnahme 
eines weiteren Darlehens erforderlich. Im Wirt-
schaftsplan 2025 ist eine Aufnahme in Höhe von 
1.230.000 € eingeplant und von der Rechtsauf-
sichtsbehörde mit Erlass vom 04.07.2025 ge-
nehmigt. Zur Darlehensaufnahme wurden ver-
schiedene Angebote bei zwei Kreditinstituten ein-
geholt. Weiter wurde das Förderdarlehen (IKK) für 
Investitionen bei der KfW betrachtet. Aufgrund 
des geringsten Zinssatzes wird vorgeschlagen, 
das Förderdarlehen (IKK) bei der KfW aufzuneh-
men. Als Laufzeit und Zinsbindung wird wie in 
den bereits zwei bestehenden Darlehen die Auf-
nahme auf jeweils 20 Jahre vorgeschlagen. Die 
KfW bietet im Sanierungsprogramm tagesaktuelle 
Zinsen an. Der endgültige Zinssatz wird nach den 
tagesaktuellen Konditionen am Tag des Eingangs 
des Abrufs festgelegt. Der Zinssatz kann deshalb 
nochmals leicht abweichen. Die Förderdarlehen 
der KfW sind in den ersten drei Jahren tilgungs-
frei, die Tilgungen wären somit erst ab 2028 fällig 
(vierteljährlich 18.088,24 €). Aktuell bestehen 
beim Eigenbetrieb Wasserversorgung bereits 
zwei KfW-Darlehen.  

 
Der Darlehensstand aus diesen Darlehen beträgt 
zum Ende 2025 insgesamt 2.887.225,00 €.  
Der Gemeinderat stimmte der Aufnahme des 
Förderdarlehens bei der KfW über 1.230.000 € zu 
den aufgeführten Konditionen zu. Die Verwaltung 
wurde beauftragt, das Weitere zu veranlassen. 
 

8. Einziehung des Feldweges Flst. 229, Dieten-
wengen, Gemarkung Eberhardzell 
 Der Weg Flst. 229 (428 qm) verläuft zwischen 
den landwirtschaftlich genutzten Wiesengrund-
stücken Flst. 222 und 224.  
Die Herren Roland Krug und Holger Krug, Die-
tenwengen, haben am 02.06.2025 beantragt, den 
Feldweg Flst. 229, Dietenwengen, Gemarkung 
Eberhardzell, wegen Entbehrlichkeit für den öf-
fentlichen Verkehr einzuziehen. 
Gegen die Einziehungsabsicht liegt ein Wider-
spruch des Eigentümers der Flst. 53/2 und 220, 
Dietenwengen vor. Dieser wurde bekanntgege-
ben.  
Der Gemeinderat beschloss, dem Antrag der Her-
ren Roland Krug und Holger Krug, Dietenwengen, 
vom 02.06.2025 zuzustimmen und den Feldweg 
Flst. 229, Dietenwengen, Gemarkung Eberhard-
zell, wegen Entbehrlichkeit für den öffentlichen 
Verkehr einzuziehen. Die landwirtschaftlich ge-
nutzten Grundstücke Flst. 53/2 und 220, Dieten-
wengen, haben weiterhin eine zumutbare alterna-
tive öffentliche Erschließung. Die Verwaltung 
wurde beauftragt, das erforderliche Verfahren 
durchzuführen. 
Die Einziehungsabsicht mit öffentlicher Ausle-
gungsfrist wird in diesem Mitteilungsblatt öffent-
lich bekanntgeben 

 
9. Spenden 

Folgende Spenden wurden angenommen: 

Elternbeirat Kindergarten Oberessendorf: 

Spende in Höhe von 315,70 € 
Kindergarten Oberessendorf 

Elternbeirat Kindergarten am Josefspark: 

Spende in Höhe von 310,00 € 
Kindergarten am Josefspark 

 
10. Verschiedenes 

10.1 Zubener Weiher: 

Herr Fimpel, Bauamt, gab bekannt, dass der Zu-
bener Weiher aktuell entleert und unter Einhal-
tung der naturschutzrechtlichen Vorgaben gerei-
nigt wird. 
 

10.2 Baufortschritte Rathaussanierung: 

GR Birk bat um kurze Info zu den Baufortschritten 
im Rathaus. Herr Fimpel, Bauamt, berichtete, 
dass die neuen Fenster auf der Westseite des 
Rathauses nun eingesetzt sind. Aufgrund der ak-
tuellen Wetterlage verzögern sich die Baumaß-
nahmen. Die Putzarbeiten haben längere Trock-
nungszeiten.   
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Restmüll – Papier – Wertstoffe 
Nächste Abholung 

 
Restmüll: Freitag, 17. Oktober 2025 
Papier: Mittwoch, 05. November 2025 
Gelber Sack: Donnerstag, 09. Oktober 2025 

 
 
 
 

GGrrüünngguuttaabbffuuhhrr    

DDoonnnneerrssttaagg,,  2233..  OOkkttoobbeerr  22002255  
 

GRÜNGUTABFUHR (HOLSYSTEM) 
 

Zweimal jährlich, im Frühjahr und Herbst, findet eine 
Grüngutabfuhr statt. Bitte beachten Sie folgende Re-
gelungen: 
 

Bereitstellung: 
➢ In Papiersäcken oder Bündeln am Straßenrand 
➢ Heckenschnitt/ Gehölz: max. 1,5 m lang,  

mit Naturschnüren gebündelt 
➢ Laub/ Rasenschnitt: in Behältern mit Griffen  

(max. 100 L), keine Kartons 
➢ Bereitstellung: am Vorabend oder am Abfuhrtag  

ab 06:30 Uhr 
 

Was wird mitgenommen? 
➢ Gartenabfälle, Gehölzschnitt, Baumreisig, Gras, 

Laub 
 

Was wird nicht mitgenommen: 
➢ Küchenabfälle, Boden, Steine, Wurzelstöcke  
 

Wichtig: 
➢ Bitte nehmen Sie die Behälter nach der Leerung 

zurück. 
➢ Termine im Abfuhrkalender und der Abfall App 

Biberach. 
 
 

GRÜNGUT (BRINGSYSTEM) 
 

Was ist Grüngut? 
➢ Pflanzliches Material aus Garten und Haushalt 

unterteilt in saftendes und holziges Grüngut 
 

Saftendes Grüngut: 

➢ Rasenschnitt, Blumen, Laub 
➢ Feiner Heckenschnitt 
 

Holziges Grüngut: 

➢ Äste, Zweige 
➢ Grober Heckenschnitt 

 

Entsorgungsmöglichkeiten: 
➢ 47 Grüngutsammelstellen im Landkreis 
 

 
 

 
 
 
 
 

Bürgerbüro 
im Rathaus Eberhardzell, Burgstraße 2.  
 

Bitte beachten Sie, dass der Zugang nur über 
den Aufzug möglich ist, drücken sie bitte die „1“, 
oder fordern Sie über die Klingel Hilfe an.  
Dankeschön! 
 

Die Mitarbeiterinnen vom Bürgerbüro stehen Ihnen 
während der üblichen Öffnungszeiten zur Verfü-
gung: 
 

 Montag bis Freitag  08 - 12 Uhr 
 montags von 14 - 17 Uhr und 
 mittwochs von  14 - 18 Uhr  
 

Telefonisch ist das Bürgerbüro unter 07355-9300-15 
oder 07355-9300-17 zu erreichen. 
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Probe am Montag, 13.10.2025 um 18:30 Uhr. 
 
 
 
 
 

EEiinnssaattzzaabbtteeiilluunngg  MMüühhllhhaauusseenn  
 
Gesamtprobe am Montag, 13.10.2025 um 20:00 Uhr. 
 
 
 
 
 

EEiinnssaattzzaabbtteeiilluunngg  EEbbeerrhhaarrddzzeellll  
 

Erfolgreiche CoR-Helper-Schulung und neuer 
AED für die Abteilung Eberhardzell 
Zehn Mitglieder der Einsatzabteilung Eberhardzell 
haben kürzlich erfolgreich an einer Schulung im Rah-
men des CoR-Helper-Programms (Citizen Respon-
ders) teilgenommen. Ziel war es, die Kenntnisse in der 
Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) sowie im Um-
gang mit dem automatisierten externen Defibrillator 
(AED) aufzufrischen und zu vertiefen. 
 
Im Rahmen der Ausbildung wurden sowohl theoreti-
sche Grundlagen als auch praxisnahe Übungen 
durchgeführt. Die Teilnehmenden sind nun offiziell als 
CoR-Helper registriert und können bei lebensbedroh-
lichen Notfällen in der Umgebung von der Leitstelle 
alarmiert werden, um noch vor dem Eintreffen des 
Rettungsdienstes lebensrettende Maßnahmen einzu-
leiten. 
 
Ein besonderes Highlight war die offizielle Übergabe 
eines neuen AED-Geräts an die Abteilung Eberhard-
zell. Dieses moderne Gerät steht ab sofort für Einsätze 
bereit und stellt eine wertvolle Ergänzung zur medizi-
nischen Ausrüstung dar. 
 
Mit dieser Schulung und der Inbetriebnahme des  
neuen AED leistet die Feuerwehr Eberhardzell einen 
wichtigen Beitrag zur Stärkung der Ersthelferkette und 
zur Verbesserung der Überlebenschancen bei Herz-
Kreislauf-Notfällen in der Region. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 LLaannddrraattssaammtt  BBiibbeerraacchh    
 
Das Landratsamt Biberach informiert: 

Ausländerbehörde am Freitag, 10. Oktober 
2025 nur telefonisch erreichbar 
Die Ausländerbehörde des Landratsamts Biberach ist 
am Freitag, 10. Oktober 2025 aufgrund einer Fortbil-
dungsmaßnahme lediglich telefonisch unter der Num-
mer 07351/ 52-6023 erreichbar.  
Alternativ können Anliegen per Mail an die Mailadres-
se auslaenderamt@biberach.de zugesandt werden. 
Ein Besuch der Ausländerbehörde ist an diesem Tag 
leider nicht möglich.  

 

 
 

FFrreeiiww..  FFeeuueerrwweehhrr  EEbbeerrhhaarrddzzeellll  

 

 
 

MMiitttteeiilluunnggeenn  aannddeerreerr  BBeehhöörrddeenn  

mailto:auslaenderamt@biberach.de
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IIMMPPRREESSSSUUMM  
 

Herausgeber: Öffnungszeiten Rathaus: 
Gemeinde Eberhardzell Mo.-Fr.: 08:00-12:00 Uhr 
Burgstraße 2 Mo.: 14:00-17:00 Uhr 
88436 Eberhardzell Mi.: 14:00-18:00 Uhr 
Tel. 07355 9300-0 Termine nach telef. Vereinbarung 
 

Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
Bürgermeister Guntram Grabherr,  
Burgstr. 2, 88436 Eberhardzell 
 

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: 
Die jeweiligen gesetzlichen Vertreter der mitteilenden 
Organisationen, Kirchen und Vereine 
 

Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Der jeweilige Auftraggeber 
 

Druck:  
Gemeinde Eberhardzell, Burgstraße 2, 88436 Eberhardzell 
 

Schicken Sie uns Ihre Nachricht oder Anzeige: 
mitteilungsblatt@eberhardzell.de  
 

Redaktionsschluss: Montag, 24:00Uhr 
 

 

Im Notfall erreichen Sie 
Wassermeister (Frischwasser) Tel. 07355 930048 

Klärwärter Rösch (Abwasser) Tel. 0151 16724324 
 

 

Defibrillatoren 

Standorte in der Gemeinde Eberhardzell:  
⬧ Eberhardzell 
 - Hallenbad, Schulstr. 8, Eingang außen 
 - Volksbank, Poststr. 1, Eingang, Zugang  
  eingeschränkt 
 - Seniorenzentrum Josefspark, Fischbacher Str. 11,  

innen, Zugang während der Öffnungszeiten  
⬧ Füramoos: Feuerwehrgerätehaus/ DRK-Garage,  

Biberacher Str. 18, außen 
⬧ Mühlhausen: Turnhalle, Hummertsrieder Str. 10,  
 außen  
⬧ Hummertsried: GrünTeam, Ampfelbronner Str. 2, 
 außen  
⬧ Oberessendorf: Dorfgemeinschaftshaus,  

Hülbengasse 2, Hintereingang, außen  
 

 

Organisierte Nachbarschaftshilfe 
der Seelsorgeeinheit Eberhardzell 07355 9324898 
oder mobil (Einsatzleiterin M. Kulil) 0176 89462541 
 

 

NOTRUFE im Landkreis Biberach 
 

Rettungsdienst / Notarzt 112 
Feuerwehr 112 
Polizei 110 
Krankentransporte 07351 19222 
Kinder-/Ärztlicher Notdienst 116117 
Zahnärztlicher Notfalldienst 0761 12012000 
 

 

Lebensbegleitung bis zuletzt 
Ambulante Hospizgruppe Biberach 
Einsatzleitung 0170 488 99 29 
E-Mail hospizgruppe-biberach@t-online.de 
Homepage www.ambulante-hospizgruppe-biberach.de 
 

 

 
 
 
 

 Sportverein Eberhardzell  
 1922 e.V. 
 www.sv-eberhardzell.de 
 

 

 
 
Ergebnisse 
 

1. Mannschaft 
 SGM Eberhardzell - SGM Ringschnait 1:3 
 SGM Eberhardzell - FC Krauchenwies 0:4 
2. Mannschaft 
 SGM Eberhardzell II - SGM Mittelbiberach 2:3 
3. Mannschaft (Res.) 
 SGM Eberhardzell II - SGM Mittelbiberach  0:2 
 

SGM Eberhardzell – SGM Ringschnait 1:3 
Gegen Ringschnait gab es für die Zeller leider nichts 
zu holen. Vor allem in der ersten Hälfte spielten die 
Gäste gut auf und lagen bereits nach 45 Minuten mit 
drei Toren in Führung. Quasi mit dem Pausenpfiff ver-
kürzte Kevin Menig dann für den SVE. 
Im zweiten Durchgang wollten trotz der Bemühungen 
beider Teams keine Tore mehr fallen. 
 

SGM Eberhardzell – FC Krauchenwies 0:4 
Auch im Vergleich mit der nächsten Mannschaft aus 
dem oberen Tabellenviertel zogen die Zeller klar den 
Kürzeren. Dabei zeigten die Gäste wenig Anlauf-
schwierigkeiten und gingen mit einer 3:0-Führung in 
die Pause. 
Auch im zweiten Durchgang kamen die Zeller nicht 
zum erhofften Treffer, stattdessen erhöhten die Gäste 
nach gut einer Stunde noch einmal. Diesen Vorsprung 
brachten sie dann über die Zeit. 
 

SGM Eberhardzell II – SGM Mittelbib. 2:3 
Einen heißen Kampf lieferte sich die zweite Mann-
schaft mit Mittelbiberach. Dem frühen Führungstreffer 
durch Robin Leyh folgte eine turbulente Schlussphase 
der ersten Halbzeit. In dieser glichen die Gäste durch 
ein SVE-Eigentor aus, während die Zeller durch eine 
gelb-rote Karte in Unterzahl gerieten. 
Im zweiten Durchgang nutzte Mittelbiberach die zah-
lenmäßige Überlegenheit und ging erstmals in Füh-
rung. Dies änderte jedoch Torhüter Patrick Lerch, der 
zum Ausgleich traf. Die Freude hielt jedoch nicht be-
sonders lange an. Denn wenige Minuten vor dem 
Schlusspfiff erzielten die Gäste ihr drittes Tor und ent-
schieden so das Spiel für sich. 

 

 
 

VVeerreeiinnss--NNaacchhrriicchhtteenn  

mailto:mitteilungsblatt@eberhardzell.de
mailto:hospizgruppe-biberach@t-online.de
http://www.ambulante-hospizgruppe-biberach.de/


 Nr. 41 vom 09. Oktober 2025 - 11 - 
 

 
SGM E‘zell II Res. – SGM Mittelbib. Res.  0:2 
Die ersatzgeschwächte dritte Mannschaft komplettierte 
leider das erfolglose SVE-Wochenende. 
Gegen Mittelbiberach musste die Elf im ersten und im 
zweiten Durchgang je einen Gegentreffer hinnehmen. 
Ein eigenes Tor gelang den Zellern jedoch nicht. 
 
Jugend 

A-Jugend 
 SGM E´Zell - SGM Muttensweiler  0:2 
B-Jugend 
 SGM E´Zell - SGM Dettingen 1:3 
C-Jugend 
 SGM Mittelbiberach I - SGM E´Zell I 0:11 
 SGM E´Zell II - SGM Ummendorf I 0:6 
 SGM E´Zell I - FC W. Biberach I 2:0 
D-Jugend 
 SGM E‘zell II - SGM Erlenmoos II 4:1 
 SGM E‘zell I - SGM Erlenmoos I 1:0 
E-Jugend 
 SGM E´Zell II - SGM Mittelbuch II 2:12 
 SMG E´Zell I - SGM Mittelbuch I 0:17 
 SGM E´Zell III - SGM Baltringen III 3:1 
 
Vorschau 

1. Mannschaft Sonntag, 11.10.25, 16:00 Uhr 
 VFB Gutenzell - SGM Eberhardzell 
2. Mannschaft Samstag, 11.10.25, 14:15 Uhr 
 SGM Gutenzell II - SGM Eberhardzell II 
3. Mannschaft Samstag, 11.10.25, 12:30 Uhr 
 SGM Gutenzell II (Res.) - SGM E‘zell II (Res.) 
 

Nach den Niederlagen gegen Ringschnait und Krau-
chenwies wollen die Zeller am kommenden Wochen-
ende aus Gutenzell etwas Zählbares mitbringen. 
Die zweite Mannschaft geht bereits am Samstag auf 
Punktejagd. Nach der unglücklichen Niederlage am 
vergangenen Wochenende will das Team unbedingt 
einen Sieg einfahren. 
Auch die dritte Mannschaft fährt schon am Samstag 
nach Gutenzell. Gegen den Tabellennachbarn sollte 
doch etwas drin sein. 
 
Jugend 

A-Jugend Samstag, 11.10.25, 16:00 Uhr 
 FV Bad Saulgau I - SGM E´Zell 
  Montag, 13.10.25, 19:00 Uhr 
 SGM Mietingen - SGM E´Zell (Bezirkspokal) 
B-Jugend Samstag, 11.10.25, 16:30 Uhr  
 SGM Mietingen II - SGM EZell 
  Dienstag, 14.10.25, 18:30 Uhr 
 SGM E´Zell - SGM Mettenberg (Bezirkspokal) 
C-Jugend Samstag 11.10.25, 13:00 Uhr  
 SGM Laiz III - SGM E´Zell I 
  Samstag, 11.10.25, 14:30 Uhr 
 Spfr Schwendi - SGM E´Zell II 
  Mittwoch, 15.10.25, 18:00 Uhr 
 SGM Mettenberg I - SGM E´Zell I (Bezirkspokal) 
D-Jugend Samstag, 11.10.25, 13:00 Uhr 
 SGM Schemmerhofen II - SGM E´Zell I 
  Samstag, 11.10.25, 14:30 Uhr 
 FC Inter Laupheim - SGM E´Zell II 

 
E-Jugend Donnerstag, 09.10.25, 17:00 Uhr 
 SGM Haslach II - SG E´Zell II 
  Donnerstag, 09.10.25, 18:00 Uhr 
 SGM Haslach III - SG E´Zell III 
 SGM Haslach I - SG E´Zell I 
 
 

 
 
 

SScchhwwääbbiisscchheerr  AAllbbvveerreeiinn      

EEbbeerrhhaarrddzzeellll  
 

Biotop mähen 

Da die Gemeinde leider niemand gefunden hat, der 
anstatt des Schwäbischen Albvereins das Biotop an 
der an der L 307 Richtung Fischbach (gegenüber der 
Einfahrt zur Kläranlage) pflegt, wird die Ortsgruppe die 
Pflege bis auf weiteres wieder übernehmen. Durch die 
Unterstützung der Gemeinde konnten auch die Aufla-
gen der Naturschutzverwaltung eingehalten werden. 
 

Am Samstag, den 11. Oktober 2025 ab 9 Uhr ist es 
dann wieder soweit.  
 

Biotope in unserem Verständnis sind Flächen, die der 
Natur überlassen bleiben sollen. Ohne Pflege oder 
Nutzung würden sie sich langsam verändern: Mager-
rasen oder Feuchtwiesen zu Wald, Streuobstwiesen 
zu Gehölzinseln usw. Die Kulturlandschaft würde noch 
ärmer. 
Jedermann, auch Nichtmitglieder, sind hierzu herz-
lich willkommen. Wer hat, sollte eine Heugabel 
oder Sense mitbringen. Bei einem gemeinsamen 
Vesper werden wir den Arbeitseinsatz in unserer 
Wanderhütte beenden. 
 
 

Wanderung bei Hayingen 

Am Sonntag, den 12. Oktober 2025 wollen wir eine 
Wanderung bei Hayingen machen. Los geht’s an dem 
Parkplatz oberhalb der Freilichtbühne. Von hier aus 
geht es vorbei an der Freilichtbühne zum Feriendorf 
Lauterdörfle. Nun laufen wir vorbei am Hofgut und der 
Ruine Maisenburg bis kurz vor Anhausen. Jetzt sind 
wir an der großen Lauter und folgen ihr bis zur Ruine 
Wartstein. Hier haben wir mit etwas Glück eine gute 
Fernsicht bis zu den Alpen. Weiter geht es dann durch 
den Geopark, vorbei am Erbstetter Kreuz, zurück zum 
Parkplatz. 
Ein Rucksackvesper und Getränke für die Mittagspau-
se wird empfohlen. Die Gehzeit der Wanderung für die 
ca. 11 km, bei der ca. 240 hm im Auf-/ Abstieg bewäl-
tigt werden müssen, beträgt ca. 4 Stunden. Wie immer 
sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen. 
Abfahrt ist um 9:30 Uhr an der Alten Schule/  
Apotheke. Bei Fragen, auch bei unsicherer Wetter-
lage, sich einfach bei Dietmar Kiebler (Tel. 07355/ 
8500) oder Johannes Pfarr (01719301505) melden. 
 
 

Vorschau:  Sonntag, 09. November 2025 
 Wanderung zum Rißursprung 



 Nr. 41 vom 09. Oktober 2025 - 12 - 
 

 
 

MMuussiikkvveerreeiinn    

EEbbeerrhhaarrddzzeellll  ee..VV..  

 

 

 

 
 

   LLaannddjjuuggeenndd  MMüühhllhhaauusseenn  
 
Mittwoch, den 15. Oktober 2025: 
Ozapft is! 
Heute feiern wir Oktoberfest in der Landjugend. 
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Freizeit Aktiv - Ü 60 
Oberessendorf  

 
Liebe Mitglieder und Freunde. 
 

Unser SPIELE-NACHMITTAG 
mit Tischspielen und Kartenspielen bringt immer viel 
Spaß, Freude und Unterhaltung. Gut überlegen, sich 
entscheiden aber auch Glück haben ist angesagt. 
Bei uns gibt es nur Gewinner! 
Anschließend gibt es natürlich Kaffee und Kuchen.  
 

Wir treffen uns am: 
Donnerstag, den 16. Oktober 2025 um 14:00 Uhr 

im Clubraum der Turn- und Festhalle Oberessendorf. 
 

Wir laden Euch alle sehr herzlich ein, und freuen uns 
auch sehr, wenn interessierte Gäste dazukommen. 
 
Albert Kramer und sein Team 

 

 

      DDoorrffggeemmeeiinnsscchhaafftt        

      OObbeerreesssseennddoorrff  ee..  VV..  
  

 

 
 
 
 
 

 

KKyyffffhhääuusseerrkkaammeerraaddsscchhaafftt  

EEbbeerrhhaarrddzzeellll--  

OObbeerreesssseennddoorrff  11887711  ee..VV..  
 
Herzliche Einladung zur Bezirksversammlung der 
Kyffhäuserkameradschaften am Sonntag, 19. Oktober 
2025 um 14:00 Uhr im Schützenhaus in Weingarten. 
Unter Verschiedenes wird unser Bezirksvorsitzender 
MdL August Schuler und der Landesvorsitzende Wen-
delin Bodenmüller über den Landesverband und die 
Situation im Schießsport informieren. 
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Am Sonntag, 16.11.25 findet in Eberhardzell die Ge-
denkfeier zum Volkstrauertag in der Kirche in Eber-
hardzell statt. Die Vereine treffen sich zum gemeinsa-
men Marsch zur Kirche an der Raiba. Nach dem Ge-
denkgottesdienst treffen sich die Teilnehmer und Got-
tesdienstbesucher zum Frühschoppen im Café Jun-
ginger. 
 

Am Sonntag, 23.11.25 treffen sich die Vereine und 
Fahnenabordnungen zum Gottesdienstbesuch am 
Dorfgemeinschaftshaus in Oberessendorf. Nach dem 
Gottesdienst findet die Ansprache zum Volkstrauertag 
durch die Ortsvorsteherin Christine Sonntag mit der 
Ehrenwache durch die Reservistenkameradschaft 
Laupertshausen am Kriegerdenkmal statt. Im An-
schuss an die Gedenkfeier sind alle Teilnehmer und 
Bürger der Gemeinde zum Frühschoppen ins Dorfge-
meinschaftshaus eingeladen. Beim Frühschoppen wird 
Kreisrat Manfred Lämmle über aktuelle Themen aus 
dem Landkreis informieren. Anschließend werden von 
ihm Bilder und Ansichten von Oberessendorf aus 
längst vergangenen Tagen gezeigt. 
 

 
 

Postkarte von 1921 mit der ehemaligen Eligiuskapelle 
oben links beim Gasthaus Hirschen. 
 
Vorstand M. Lämmle 
 
 
 

 
 
 
 

DDoorrffppfflleeggee  FFüürraammooooss  
 

Einladung zur Versammlung 

Liebe Mitglieder,  
Interessenten und Helferinnen und Helfer, 

wir wollen die Dorfpflege Füramoos neu organisieren 
und beleben. Dazu laden wir euch am  
 

Montag, 13.10.2025 um 19:30 Uhr ins  
Gebhard-Müller-Haus im Dachgeschoss 
 

ein. Wir freuen uns auf viele neue Ideen und zahl-
reichen Besuch. 
 
Dorfpflege Füramoos 

 

FFrraauueennkkrreeiiss  MMüühhllhhaauusseenn  
 
Am Montag, den 13. Oktober feiern wir gemeinsam 
Erntedank im Kath. Gemeindehaus in Mühlhausen. 
Wir treffen uns um 14:30 Uhr. 
 
 
 

 

KKaatthh..  FFrraauueennbbuunndd    

FFüürraammooooss  
 

Backkurs im Backhäusle in Seibranz 

am Do., 06.11., 16:00 Uhr 
 

Es ergeht herzliche Einladung an alle (auch Nicht-
mitglieder), die Interesse und Lust am Backen ha-
ben, an oben genanntem Backkurs teilzunehmen.  
 

Der Unkostenbeitrag von 49,00 € beinhaltet eine 
große Menge an Backwaren, die gefertigt werden, 
einen Brotbeutel und sämtliche Rezepte. 
 

Abfahrt: 15.30 Uhr, Ortsmitte mit Privat-Pkw. 
 

Anmeldung bitte bei Marianne Hofmaier, 
Tel.: 07358/ 281. 
 

Viel Freude und gutes Gelingen 
wünscht die Vorstandschaft des  
Kath. Frauenbundes Füramoos 

 
 
 

SSoozziiaallvveerrbbaanndd  VVddKK  ––    

OOrrttssggrruuppppee  EEbbeerrhhaarrddzzeellll--  

OObbeerreesssseennddoorrff  
  

 
Vorankündigung: 
 

Am Samstag, den 25.10.2025 findet um 14:00 Uhr 
unsere Hauptversammlung in Eberhardzell im Schüt-
zenhaus statt. 
 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung  
2. Kaffee  
3. Totenehrung  
4. Bericht des Vorsitzenden  
5. Bericht der Schriftführerin  
6. Bericht des Kassierers  
7. Bericht der Kassenprüfer  
8. Wahlen  
9. Grußworte der Gäste  

10. Ehrungen  
11. Wünsche und Anregungen  
12. Schlussworte  
13. Vesper 

 

Mit der Bitte um zahlreiche Teilnahme. 
 

Wolfgang Kaiser 
Vorstand 
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DDRRKK--BBeerreeiittsscchhaafftt  EEbbeerrhhaarrddzzeellll--FFüürraammooooss  
 
Unser nächster Übungsabend findet am Montag, den 
13. Oktober 2025 um 20 Uhr, im Gebhard-Müller-Haus 
in Füramoos statt.  
 

Thema:  Besuch von der Notfallseelsorge PSNV  
 (Psychosoziale Notfallversorgung) 
 

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme.  
 

Die Bereitschaftsleitung  
---------------------------------------------------- 

Ehrenamt ist Ehrensache  
Wir sind für alle Menschen da und heißen alle, die 
uns unterstützen wollen, herzlich willkommen.  
Jetzt Mitglied werden!  
Alle, die Interesse an unserer Arbeit haben, dürfen 
gerne zum Übungs-/ Vortragsabend kommen und 
sich informieren und mitmachen. 
 
 
 

 
 

    
 

Einladung zum Vortrag 

Mit Kräutern und 
alten Hausmitteln 

fit durch den Winter 
 

Kräuterpädagogin Konny Rampp aus Kirchheim/ 
Schwaben erklärt uns in Ihrem Vortrag, wie wir mit 
alten Hausmitteln der Erkältungszeit trotzen, das Im-
munsystem ankurbeln und das alte Heilwissen unserer 
Vorfahren nutzen können. 
 

Termin: Mittwoch, 15.10.2025 
Uhrzeit: 18:30 Uhr 
Ort: Gebhard-Müller-Haus 
 Bei der Kirche 3, 88436 Füramoos 
Referentin: Konny Rampp 
 Kräuterpädagogin und  
 Allgäuer Wildkräuterführerin 
Kosten: 7,00 € für Mitglieder 
 9,00 € für Nichtmitglieder 
Anmeldung:  Nicht erforderlich 
Veranstalter: Kolpingsfamilie Füramoos e.V. 
Ansprechpartner: Stefanie Bauer 

 

Endlich wieder Dorfrallye in Füramoos! 
Nach mehreren Jahren Pause wurde dieses Jahr, 
ganz traditionell am 03. Oktober, endlich wieder die 
Füramooser Dorfrallye ins Leben gerufen. Initiator 
dieser Veranstaltung ist – und war es auch schon frü-
her - die Kolpingsfamilie Füramoos. 
 

16 Gruppen, mit Teilnehmenden zwischen 0 und über 
70 Jahren, machten sich am Freitagmorgen bei 
schönstem Herbstwetter und voller Neugier und Vor-
freude auf den Weg durch und um das Dorf. 
An insgesamt 8 Stationen waren Quizfragen, Spiele 
und Rätselaufgaben vorbereitet, die von den Gruppen 
Teamgeist, Ortskenntnis und Schwaben-Know-how 
sowie Schnelligkeit und Geschicklichkeit forderten. Da 
war für jeden was dabei! 
 

Da Bewegung und geistige Anstrengung bekanntlich 
hungrig machen, konnten sich die Teilnehmer*innen 
auf halber Strecke im Gebhard-Müller-Haus mit Ku-
chen, Butterbrezeln und Saitenwürstle stärken.  
Abgerundet wurde der Tag durch eine Siegerehrung 
mit spannendem Maßkrug stemmen im Kampf um 
Platz 2. Nachdem die Gruppen auf dem Treppchen 
gekürt wurden, waren alle eingeladen, den Abend 
gemeinsam in der Bude Füramoos ausklingen zu las-
sen. 
 

Und auch wenn eine solche Veranstaltung stets nach 
der „Ehrung eines Siegers“ verlangt, so gingen an 
diesem gelungenen Tag doch alle als Gewinner nach 
Hause. Denn im Mittelpunkt der Veranstaltung stand 
ganz klar der Spaß und die Dorfgemeinschaft und 
beides war an diesem Freitag wohl für alle Füramoo-
ser spürbar, sodass man sich am Ende einig war: 

 
So eine Dorfrallye muss es wieder geben! 
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helfer*innen, 
die diesen Tag ermöglicht und tatkräftig mitgestaltet 
haben. 
 

    
 

Spannend die Bekanntgabe der Platzierungen, welche 
hart erspielt werden mussten! 
 

  
 



 Nr. 41 vom 09. Oktober 2025 - 16 - 
 
 

FFCC  BBllaauu--WWeeiißß  BBeellllaammoonntt  
 

Spielgemeinschaft Jugend 
Steinhausen, Bellamont, Ellwangen 
 

Ergebnisse 

B-Junioren/ Bezirkspokal 
 SGM Bellamont - SGM Leutkirch I 3:0 
E-Junioren/ Kreisstaffel 
 SGM Winterst. III - SGM Bellamont III 3:6 
 SV Baustetten II - SGM Bellamont II 1:8 
 SV Baustetten I - SGM Bellamont I 4:4 
D-Junioren/ Kreisstaffel  
 SGM Rißegg II - SGM Steinhausen II  4:1 
 SGM Burgrieden - SGM Steinhausen I 0:8 
A-Junioren/ Kreisstaffel 
 SGM Riedlingen - SGM Bellamont 2:1 
C-Junioren/ Kreisstaffel 
 SV Sulmetingen I - SGM Ellwangen 0:1 
B-Junioren/ Kreisstaffel 
 SV Reute - SGM Bellamont 0:3 
 

Spielvorschau 

Donnerstag, 09.10.2025 
E-Junioren/ Kreisstaffel in Steinhausen 
 SGM Bellamont III - FC W. Biberach III 17:00 Uhr  
Samstag, 11.10.2025 
E-Junioren/ Kreisstaffel in Steinhausen 
 SGM Bellamont II - SGM Burgrieden II 10:00 Uhr  
 SGM Bellamont I - SGM Burgrieden I 11:00 Uhr  
D-Junioren/ Kreisstaffel in Ellwangen 
 SGM Steinhausen II - SGM Ummendorf II 13:00 Uhr  
 SGM Steinhausen I   spielfrei 
C-Junioren/ Kreisstaffel 
 SGM Ellwangen - SGM Hüttisheim  14:30 Uhr  
A-Junioren/ Kreisstaffel 
 SGM Bellamont - SGM Uttenweiler  16:00 Uhr  
Sonntag, 12.10.2025 
D-Junioren/ Turnier in Mettenberg 
 13:30 Uhr: SGM Steinhausen I - SGM FC 99 / FC Laiz I 

 14:09 Uhr: SGM Mengen - SGM Steinhausen I 
 14:48 Uhr: SGM Steinhausen I - FV Biberach II 
 15:27 Uhr: SGM Schemmerhofen I - SGM Steinhausen I 

 16:06 Uhr: SGM Ostrach I - SGM Steinhausen I 
B-Junioren/ Kreisstaffel in Hauerz 
 SGM Bellamont - SGM Bergatreute  11:00 Uhr  
Mittwoch, 12.10.2025 
C-Junioren/ Bezirkspokal in Steinhausen 
 SGM Ellwangen - FC W. Biberach I 18:00 Uhr  
B-Junioren/ Bezirkspokal in Baienfurt 
 SGM Baindt - SGM Bellamont  19:00 Uhr  
 
FC Blau-Weiß Bellamont 
 

Ergebnisse 

Herren/ Kreisliga A 
 FC Bellamont - SGM Erlenmoos 1:1 
 SV Baustetten - FC Bellamont 2:1 
Herren-Reserve/ Kreisliga 
 FC Bellamont (flex) - SGM Erlenmoos 0:2 
Frauen/ Landesliga 
 SV Renhardsweiler - FC Bellamont 3:2 
Frauen/ Bezirksliga 
 FC Bellamont II - FC Bellamont III 0:2 

 

 FC Bellamont III - SV Laupertshausen 4:0 
 SV Burgrieden - FC Bellamont II  3:1 
Frauen/ Verbandspokal 
 FC Bellamont - SV Alberweiler  0:7 
D-Juniorinnen/ Kreisstaffel 
 SGM Bellamont - SGM Alberweiler 0:3 
B-Juniorinnen/ Verbandsstaffel 
 FC Bellamont - SV Unterjesingen  6:1 
C-Juniorinnen/ Kreisstaffel 
 SGM AlBaOb - SGM Bellamont 2:10 
 

Spielvorschau 

Freitag, 10.10.2025 
C-Juniorinnen/ Kreisstaffel 
 SGM Bellamont - SGM Kirchberg  18:00 Uhr  
Samstag, 11.10.2025 
D-Juniorinnen/ Turnier in Laupertshausen 
 11:30 Uhr: SGM Bellamont - SGM Mietingen  
 12:15 Uhr: SGM Laupertshausen - SGM Bellamont 
 12:45 Uhr: SGM Bellamont - SGM Kirchberg  
 13:15 Uhr: SGM Bellamont - SC Blönried 
 14:15 Uhr: SGM Alberweiler - SGM Bellamont 
B-Juniorinnen/ Verbandsstaffel 
 SG Altheim - FC Bellamont 16:00 Uhr  
Sonntag, 12.10.2025 
Frauen/ Bezirksliga 
 FC Bellamont III   spielfrei 
 FC Bellamont II - SGM Kirchberg II 10:30 Uhr  
Frauen/ Landesliga 
 FC Bellamont - TSV Lustnau 12:15 Uhr  
Herren/ Reserve/ Kreisliga A3 
 FC Bellamont (flex) - SGM Reinstetten  14:15 Uhr  
Herren/ Kreisliga A3 
 FC Bellamont - SGM Reinstetten II (flex) 16:00 Uhr  
Donnerstag, 16.10.2025 
Herren/ Reserve/ Kreisliga A3 
 SF Bronnen - FC Bellamont (flex) 18:30 Uhr  
 
 

 
 

 
Herbstaktion bei der DRK-Blutspende: 

Erst Blut spenden – dann Koffer packen 
 

Das DRK ruft zur guten Tat auf und verlost  
unter allen Lebensretter*innen vier exklusive 
Reisen nach Lissabon. Worauf warten? Alle  
Informationen und Teilnahmebedingungen unter:  

www.blutspende.de/lissabon  

NÄCHSTER TERMIN in EBERHARDZELL 

Donnerstag, 23.10.2025 

von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Turn- und Festhalle,  
Schulstraße 8 
Jetzt Termin buchen:  
www.blutspende.de/termine  

 

 
 

VVeerraannssttaallttuunnggeenn  

http://www.blutspende.de/lissabon
http://www.blutspende.de/termine
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Frau und Rente!! Sind Sie richtig abgesichert?  
Diese Frage wird Ihnen am Mittwoch, 15.10.2025 um 
19:30 Uhr im Kath. Gemeindehaus, Schweinhauser 
Straße 15 in Ummendorf von der Deutschen Renten-
versicherung (Fachservice Beratung) beantwortet. Bei 
diesem Vortrag werden die verschiedensten Altersren-
ten vorgestellt, ebenso die Erwerbsminderungs- und 
Hinterbliebenenrente. Was passiert im Falle einer 
Scheidung, was bei den Erziehungszeiten für die Kin-
der oder wenn man jemanden pflegen muss? Wie 
wirken sich die Steuer- und SV-rechtlichen Abzüge auf 
die Rentenhöhe aus? Informieren Sie sich über das 
Thema „Frau und Rente“, welches uns alle angeht und 
worüber viel gesprochen wird. Nach dem Vortrag be-
steht die Möglichkeit Fragen zu stellen. Der Eintritts-
preis für Mitglieder beträgt 3 €, für Nichtmitglieder 4 €. 
Die Vorstandschaft | Frauenkreis Ummendorf e.V. 
 
 

Komm ons doch uf d'Kirbe - Fröhlicher Sänger-

abend und Kirbe im Rief-Haus in Winterstettenstadt 

Am Samstag, den 18. Oktober 2025 um 20 Uhr lädt 
der Sängerkranz Winterstettenstadt wieder ganz herz-
lich alle Freunde des Gesangs zum „Fröhlichen Sän-
gerabend" ins Rief-Haus ein. Der gemischte Chor 
unter der Leitung von Conny Christ und bewährt be-
gleitet am Klavier von Ulrike Marquart werden allen 
Besuchern wieder einen fröhlichen und geselligen 
Abend bereiten – mit alten Schlagern u. a. von Udo 
Jürgens und unser Programm bereichert im 2. Teil in 
diesem Jahr die „GAIER“, eine a cappella Gruppe mit 
6 Männern aus Biberach! Lasst Euch von all den Sän-
gerinnen und Sängern musikalisch verführen und freut 
Euch auf einen netten und humorigen Abend. Der 
Eintritt kostet 12,00 € und zum Essen wird unsere 
Metzelsuppe angeboten. Am Sonntag, den 19.10.25 
ab 11:00 Uhr wird der Musikverein Winterstettenstadt 
im Rief-Haus zum Frühschoppen aufspielen und die 
Gäste während des Essens mit gewohnt flotter Blas-
musik unterhalten. Und von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
wird die Küche des Rief-Hauses die Besucher noch-
mals mit Metzelsuppe verwöhnen.  
 
 

Veranstaltungshinweise  
Bildungswerk Ochsenhausen 
Anmeldung und Information unter Tel. 07352/ 202 893, 
info@bildungswerk-ochsenhausen.de, 
www.bildungswerk-ochsenhausen.de oder im Büro, 
Bahnhofstraße 22, 88416 Ochsenhausen. Öffnungs-
zeiten: Montag - Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 
Dienstag und Donnerstag von 14:00 – 16:00 Uhr. 

 

 
 

VVeerraannssttaallttuunnggeenn  iinn  ddeenn    

NNaacchhbbaarrggeemmeeiinnddeenn  

mailto:info@bildungswerk-ochsenhausen.de
http://www.bildungswerk-ochsenhausen.de/
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Bio-Schlachtschwein zu verkaufen 
Tel. 07355/ 2381 

 
 
 

Katze vermisst! 
Seit letzte Woche Donnerstag fehlt unser schwarz-
weißes Katzenkind Fini. Sie wohnt im Erlenweg 
und ist im Ohr tätowiert. Auffallend ist ein schwar-
zer Fleck unter der Nase.  
Wer hat sie gesehen oder gefunden? Bitte melden 
bei Susanne Veit, +491749723526. 

 
 
 

4,5-Zi.-Wohnung zu vermieten in Eberhardzell 
EBK, Bad, WC, Gartenanteil, Stellplatz, 115 qm, 
E-Mail: cordero@gmx.de 

 
 

 

Gesucht: Einliegerwohnung ab Dezember 
Für unseren Mitarbeiter suchen wir ab Dezember 
eine Einliegerwohnung mit ca. 50 – 60 m² Wohn-
fläche. Wenn Sie ein passendes Angebot haben, 
melden Sie sich bitte bei  
 Grün Team GmbH / 07358 961990 /  
 info@gruenteam.net 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

AAnnzzeeiiggeenn  

mailto:cordero@gmx.de
mailto:info@gruenteam.net
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Erstkommunion 2026 
Auftaktgottesdienst für alle Erstkommunionfamilien 

 

Samstag, 18.10.2025 um 19:00 Uhr 
in St.Ottilia Mühlhausen 

 

Probe für den Gottesdienst 
am Freitag, 17.10.2025 um ????? 
in der Kirche St.Ottilia Mühlhausen 

 

VORANZEIGE 
Planung Gottesdienstordnung  

Die Liturgieausschüsse der Seelsorgeeinheit treffen 
sich am Montag, 20.10.2025 um 19:00 Uhr im Pfarr-
haus zur Planung der Gottesdienste 2026. 

 

Krankheiten und Einschränkungen im  
Alter und ihre Herausforderungen 
 
Der Gesprächskreis für Pflegende Angehörige lädt 
zum Vortrag ein am Dienstag, den 14.10.2025, um 
14:00 Uhr, in den Ochsenhauser Hof, Gymnasiumstr. 
28, in Biberach. 
Barbara Mader, Fachreferentin der Ökumenischen 
Sozialstation Rottum-Rot-Iller e.V., gibt einen an-
schaulichen Überblick über häufige Alterskrankheiten 
wie Demenz, Parkinson oder Diabetes. Dabei geht sie 
insbesondere auf die damit verbundenen Herausfor-
derungen für Pflegende Angehörige ein. 
 
Neben praxisnahen Tipps für den Pflegealltag, werden 
auch verschiedene Hilfs- und Entlastungsangebote 
vorgestellt, die pflegende Angehörige in ihrer wichtigen 
Aufgabe unterstützen können. 
 
Der Vortrag bietet zudem Raum für Fragen, per-
sönlichen Austausch und gemeinsames Nachdenken 
– ganz im Sinne einer offenen und unterstützenden 
Gesprächsatmosphäre. 
 
Die Veranstaltung ist kostenfrei, um eine Spende wird 
gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  
Weitere Informationen sind erhältlich beim Fachdienst 
Hilfen im Alter der Caritas Biberach-Saulgau (Andrea 
Müller, Tel. 07351 8095190) www.basisversorgung-
biberach.de. 

  
 
 

Kirchliche Nachrichten   

http://www.basisversorgung-biberach.de/
http://www.basisversorgung-biberach.de/
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Segensfeier für werdende Eltern 
Donnerstag, 23. Oktober in Ochsenhausen 

 

Das Familienforum St. Benedikt und die Schönstatt-
frauen laden seit vielen Jahren alle werdenden Mütter 
und Väter/ Familien zweimal im Jahr zu einer Segens-
feier ein. Wa-
rum? Wir wol-
len Mütter und 
Väter diese 
große Heraus-
forderung nicht 
allein tragen 
lassen. Wir 
wollen deutlich 
machen, dass 
Gott in jedem Kind ein neues Ja zu uns Menschen 
sagt. Leben braucht Zuwendung, Wertschätzung, Lie-
be. Nur so kann es sich gesund entfalten. Leben 
braucht Segen. In allen seinen Phasen, besonders 
aber da, wo es schutzlos ist, angewiesen auf andere. 
Leben braucht Segen. Den Schutz und die Hilfe des-
sen, von dem alles kommt. Leben braucht Gottes Se-
gen.  
Zu diesem besonderen Segen, laden wir alle Mütter/ 
Väter, die ein Kind erwarten am Donnerstag, 
23.10.2025 um 18 Uhr in die Herz Jesu Kapelle Och-
senhausen ein. Herzliche Einladung dazu! 

 

 
 

 
 

GOLDENE HOCHZEIT 
 

Marie-Luise und Wolfgang Mast  
 

„Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
doch am größten unter ihnen ist die Liebe.“ 

(1. Korinther 13,13) 
 

Liebes Jubelpaar! 
 

Am Samstag, 18.10.2025 feiert Ihr das Fest der 
Goldenen Hochzeit. Anlässlich dieses besonde-
ren Ehejubiläums möchten wir Euch unsere 
herzlichen Glück- und Segenswünsche aus-
sprechen. Wir wünschen Euch Mut und Kraft, 
damit Euch noch viele weitere gemeinsame und 
glückliche Jahre beschieden sind. 
 

Pfarrer Max Wiest und der 
Kirchengemeinderat Eberhardzell 

 
 
Samstag, 11.10. 
11:00 Uhr Tauffeier von Anton Beyrle in der  
  Kapelle St.Wolfgang Dietenwengen 
Sonntag, 12.10. - 28.Sonntag im Jahreskreis 
08:45 Uhr Eucharistiefeier   
 + Franz Höb (JT) 

Lektor(in): C.Reinaerdts 

Dienstag, 14.10. 
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier im Josefspark 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
Donnerstag, 16.10. 
08:00 Uhr Schülergottesdienst für Klasse 1+2 
Samstag, 18.10. 
10:00 Uhr Eucharistiefeier anlässlich der  
  Goldenen Hochzeit von Marie-Luise 
  und Diakon i.R. Wolfgang Mast unter 
  Mitwirkung des Kirchenchors 

Danket dem Herrn, denn er ist gut!   
Ein herzliches Dankeschön an Sonja Schupp und 
Birgit Barth für den wunderschönen Erntedankaltar. 
Beide hatten nach Brigitte Mast und Gertrud Strahl-
Nothelfer Premiere. In diesem Zusammenhang ein 
herzliches "Vergelt's Gott" für die zahlreichen Spenden 
von Obst und Gemüse von der Gärtnerei Bioland 

Gemüsebau Christine 
Dautel, Eier vom 
Hühner-Hof der 
Familie Beutel und 
das Brot von der 
Bäckerei Mang.  
Weiter gilt unser 
Dank Monika Hof-
bauer, Irmgard Ott 
und Karin Ries für die 
Spende der Brote zur 
"Aktion Minibrot". 
Durch die Spenden 
unterstützt das Ka-
tholische Landvolk 
seit Jahren klein-
bäuerliche Betriebe in 
Argentinien und 
Uganda.  
 
 

 

 
Pfarrer Wiest und Kirchengemeinderat Eberhardzell  

 

Generalversammlung der Eberhardzeller Minis 
 

Bei ihrer Generalversammlung am 28. September 
blickten die Minis auf ein ereignisreiches Jahr zurück. 
Neben dem Dienst am Altar und den regelmäßig 
stattfindenden Ministunden stellte das Hütten-
wochenende in Babenhausen das absolute Highlight 
dar. Durch verschiedene Verkaufsaktionen konnte das 
Wochenende für alle finanziert werden. Für das 
kommende Jahr ist schon wieder ein abwechs-
lungsreiches Programm geplant. 
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Bei den anstehenden Wahlen konnte das gesamte 
Leitungsteam wieder besetzt werden. Ober-
ministrantinnen sind Laura Mönig und Theresa 
Reinaerdts. Sie werden unterstützt durch das 
Leitungsteam mit Samira Hagel, Louis Junginger, 
Linus Mohr, Lina Stark und Samuel Reinaerdts. 

Das ganze Jahr über werden die Minis tatkräftig von 
verschiedenen Mitgliedern des KGRs unterstützt. 
Dafür ein herzliches Dankeschön! 

 
 

 
 
Samstag, 11.10. 
19:00 Uhr Vorabendmesse vom 28.So.im JK 
  mit Aufnahme und Verabschiedung 
der   Ministranten   
 + Marianne Linder (JT) 

Lektor(in): A.Schuler 
Minis: Marie, Romy, Lorena, Mona 

Sonntag, 12.10. 
19:00 Uhr Rosenkranz 
Dienstag, 14.10. 
19:00 Uhr Rosenkranz 
Freitag, 17.10. 
18:30 Uhr Rosenkranz 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
 

Erntedank und Familiengottesdienst in Füramoos 
 
Am vergangenen Sonntag feierten wir den 
traditionellen Erntedank. Die festlich geschmückte 
Kirche mit liebevoll arrangierten Erntegaben, Blumen 
und Früchten erinnerte eindrucksvoll an die Fülle der 
Schöpfung und die Dankbarkeit für alles, was wächst 
und gedeiht. 
Ein herzlicher Dank galt dem Kath. Frauenbund 
Füramoos für die liebevolle Gestaltung des 
Erntedankaltars, dem FAMGO-Team für die 
Vorbereitung und Mitgestaltung des Gottesdienstes 
und allen Mitwirkenden. 
Nach dem Gottesdienst wurden Minibrote für eine 
Spende abgegeben.                          KGR Füramoos 
 
 

 
 

 
 
Sonntag, 12.10. - 28.Sonntag im Jahreskreis 
   

  Erntedank und Aktion Minibrot 
 

10:15 Uhr Eucharistiefeier mit dem Verband 
  Kath.Landvolk 
 + Pfr. Bernard Guhs. 

Lektor(in): U.Karkos 
Ministranten: Leon K, Leon G, Jakob, 

 Noah, Sebastian 
Im Anschluss laden Kath.Landjugend 
und Musikverein in die Festhalle ein.  

Mittwoch, 15.10. 
18:30 Uhr Rosenkranz  
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
Freitag, 17.10. 
16:00 Uhr Probe für den Auftaktgottesdienst in 
  der Kirche 
Samstag, 18.10. 
19:00 Uhr Vorabendmesse vom 29.So.im JK  
 

  Auftaktgottesdienst für alle  
  Kommunionkinder 2026 
 

Lektor(in): A.Kibler 
Ministranten: Matthäus, Daniel,  
Jayden, Hannes, Max 

 

Die „Aktion Minibrot“  
zum Erntedankfest  

in Mühlhausen 
 
 

 
Die Ortsgruppe Eberhardzell des Verband Katho-
lischen Landvolks im Kreis Biberach lädt alle 
Interessierten recht herzlich am Sonntag, 12. Oktober 
2025 um 10:15 Uhr zum Erntedankgottesdienst in die 
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Kirche St. Ottilia nach 88436 Eberhardzell-
Mühlhausen ein. Zelebrant ist Pfarrer Max Wiest. 
Seit vielen Jahren unterstützt das Katholische 
Landvolk mit der „Aktion Minibrot“ kleinbäuerliche 
Betriebe in Argentinien und Uganda. Nach dem 
Gottesdienst werden deshalb gesegnete Minibrote 
gegen eine Spende abgegeben. 
 

Nach dem Gottesdienst lädt die KLJB Mühlhausen 
zum Frühschoppen und Mittagstisch in die Festhalle 
ein. Der Musikverein sorgt für musikalische Unterhal-
tung. 

 

 
 
Sonntag, 12.10. - 28.Sonntag im Jahreskreis 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 

Lektor(in): M.Mahle 
Minis: Matti, Emil, Celine, Ronja 

Mittwoch, 15.10. 
09:00 Uhr Eucharistiefeier  
 

Erntedank 
Mit viel Liebe zum Detail gestalten Helga Ego und 
Karin Müller Jahr für Jahr unseren Erntedankteppich 
und -Altar. Herzlichen Dank für dieses besondere 
Kunstwerk. Ebenfalls herzlichen Dank dem Kirchen-
gemeinderat, der den Gottesdienst vorbereitet hat und 
das „Ernten“ auch auf viele andere Bereiche des Le-
bens bezog. 
Pfr. Max Wiest 

 

 

 
 

Katholisches Pfarramt, Hauptstraße 2, 88436 Eberhardzell 
E-Mail: StMaria.Eberhardzell@drs.de  

Pfarrer Max Wiest, T 07355 91268, E-Mail: Max.Wiest@drs.de 
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Mo, Di, Mi, Fr. von 8 bis 12 Uhr und Mi 
von 14 bis 18 Uhr, T 07355 91266 
Diakon i.R. Roland Keinert, T 07355 9343554, Mobil 
016099290061 
E-Mail: rolkeinert@t-online.de  
Redaktionsschluss Kirchenanzeiger: montags 11:00 Uhr 
Homepage: http://se-eberhardzell.drs.de 
Nachbarschaftshilfe: Leitung Manuela Kulil Tel. 07355 9324898 
 
 

 
 
 

 

 

Katholische 
Kirchengemeinde 

St. Joseph, Mittelbuch 
 

 
Samstag, 11. Oktober  
Dietenwengen: 11:00 Uhr Taufe 
 

Sonntag, 12. Oktober 
Mittelbuch: 09:00 Uhr  Eucharistiefeier, Familien- 
  gottesdienst zum Erntedank 
 
 

Das hl. Sakrament der Taufe  
empfängt: 

Anton Stefan Beyrle aus Dietenwengen 
 

 
 

mailto:StMariaMaterDolorosa.Eberhardzell@drs.de
mailto:Max.Wiest@drs.de
mailto:rolkeinert@t-online.de
http://se-eberhardzell.drs.de/
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Evangelische 
Kirchengemeinde 

Versöhnungskirche 
Ummendorf 

Pfarrerin Muriel Sender 
Lindenstraße 9, 88444 Ummendorf 
Tel. 07351-21617; Mail pfarramt.ummendorf@elkw.de  
IBAN: DE11 6545 0070 0000 0030 21–Spendenzweck angeben! 

Büro Susanne Koch, Di. und Do. 8-11 Uhr 
Eine ausführliche Übersicht finden Sie unter  
www.evangelisch-in-biberach.de. 
 

Wochenspruch: 
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden 
hat. 

1. Johannes 5, 4c 
 
24h Musik & Poesie in der Heilig-Geist-Kirche 
Samstag, 11. Oktober, 11 Uhr - Sonntag, 12. Oktober, 
11 Uhr 
Die Aktion 24h Musik & Poesie in der Heilig-Geist-
Kirche Biberach belebt 24 Stunden lang die Heilig-
Geist-Kirche Biberach! Freuen Sie sich auf die ver-
schiedensten Darbietungen von Chormusik, Akkorde-
on mit und ohne Orgel, Posaunenchöre, Jazz-Musik, 
Blockflöten aber auch Lesungen und Kurzgeschichten 
und Alphornbläser u.v.m. Zu jeder vollen Stunde wird 
ein neues Highlight geboten – auch die ganze Nacht 
hindurch. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr wird ein 
Dank-Gottesdienst mit Pfarrer Wruck gefeiert und ge-
gen 11 Uhr endet dann dieses Ereignis. Der Eintritt ist 
zu allen Aktionen frei, weil auch die Künstlerinnen und 
Künstler keine Gage verlangen. Nehmen Sie teil an 
diesem einzigartigen Event. Die Flyer mit den Einzel-
heiten, wer, wann und mit wem spielt und liest, liegen 
zum Mitnehmen bereit. 
 

Erntedankfest und Kartoffel-Quark-Essen 
Am 12. Oktober feiern wir in der Versöhnungskirche 
das Erntedankfest. Der Gottesdienst um 10:30 Uhr 
wird von Pfarrerin Muriel Sender und dem Chor 
„Gospelfriends“ gestaltet. Im Anschluss sind alle ganz 
herzlich zum gemeinsamen Kartoffel–Quark-Essen im 
Saal eingeladen. Wer Lust und Zeit hat beim Herrich-
ten des Saals zu helfen, kommt einfach am Samstag 
um 13:30 Uhr in die Versöhnungskirche. Die Spenden 
für den Erntealtar können am Samstag, 11. Oktober 
ab 14 Uhr in die Versöhnungskirche gebracht werden. 
Sie werden in der folgenden Woche an die Lebenshilfe 
weitergegeben. 
 

Nachmittag für Ältere 
Am Dienstag, 14. Oktober, 14:30 Uhr, gibt es wieder 
einen musikalischen Nachmittag für Ältere: Gemein-
sam mit Hilde Widmer-Braun werden wieder viele Lie-
der gesungen. Für Kaffee trinken und Gespräche 
bleibt aber natürlich auch Zeit. 
 

Kirchengemeinderat 
In der öffentlichen Sitzung des Kirchengemeinderates 
am Dienstag, 14. Oktober um 19:30 Uhr geht es vor 
allem um folgende Tagesordnungspunkte:  

 
- Kirchenwahlen – Organisation des Wahltages – In-
formationen zur Fusion – Konfirmandenunterricht und 
Konfirmationen - Jahresplan 2026 – Termine und 
Sonstiges. 
 

FilmAbend - Kurzfilme zu den Beziehungen der 
Kulturen 
Freitag, 17. Oktober, 19:30 Uhr; Versöhnungskirche 
Im Rahmen der Interkulturellen Wochen zeigt das 
FilmAbend-Team Ummendorf mehrere Kurzfilme zu 
den Themen Antisemitismus, Religion, Gewalt, Flucht, 
Vorurteile und Hoffnung. Die Filme sind zwischen 6 
und 25 Minuten lang. Die Kurzfilme konzentrieren sich 
mit ihrer emotionalen Wirkung und Kürze auf das We-
sentliche. Es ist ein Gespräch nach jedem Kurzfilm 
geplant. 
 
 
 

Evangelisches 
Pfarramt 

Bad Waldsee 
 
 
Sonntag, 12.10.2025 

Bad Waldsee 
 09:30 Uhr Gottesdienst in der Evang. Kirche 
  (Pfrin. Oehme); gleichzeitig 
  Kinderkirche im Evang. Gemeindehaus 

Gaisbeuren 
 11:00 Uhr Gottesdienst in der St. Leonhardskirche 
  Gaisbeuren (Pfrin. Oehme) 
 

  

 
 

mailto:pfarramt.ummendorf@elkw.de
http://www.evangelisch-in-biberach.de/

